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Werkstättenordnung

1.Allgemeines:

Die Werkstättenordnung umfasst jene allgemeinen Verhaltensregeln für SchülerInnen, die zur Erzielung eines günstigen Unterrichts- und Erziehungserfolges, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Reinlichkeit, zur Instandhaltung des Werkstätteninventars sowie zur Verhütung von Unfällen in den Werkstätten notwendig sind. Sie ist als Ergänzung und Spezifizierung einzelner Bereiche der Hausordnung für die Werkstätten zu sehen.
2. Leitung des Werkstättenunterrichtes:

Die Ausbildung in der Werkstätte erfolgt in Form eines Gruppenunterrichtes, bei dem der jeweilige ausbildende Werkstattlehrer unmittelbarer Vorgesetzter ist. Er ist für den Unterrichtsablauf während einer Gruppenphase verantwortlich und beurteilt die Leistungen der SchülerInnen.
Der Werkstättenleiter oder dessen unmittelbarer Stellvertreter koordinieren während des Jahres den für die verschiedenen Gruppen notwendigen Unterricht in den Werkstätten, sorgen für die Abstimmung der Unterrichtsführung der Klasse bzw. des Jahrganges in den Werkstätten (Gruppenwechsel) und vertreten die Ergebnisse der in den Gruppen erzielten Noten vor der Konferenz (z.B. Gesamtbeurteilung). 
3. Aufenthalt in den Werkstätten:

Die Werkstätten dürfen nur in Anwesenheit von Lehrern betreten werden.

Das Betreten der Werkstätte ist nur jenen SchülerInnen gestattet, die in der betreffenden Werkstätte Unterricht haben. In allen übrigen Fällen ist die Bewilligung des unterrichtenden Lehrers einzuholen.

Das Verlassen der Werkstätte während des Unterrichts ist nur mit Zustimmung des Lehrers gestattet. Der Arbeitsplatz darf ohne zwingenden Grund nicht verlassen werden.

4. Kleidung der SchülerInnen in der Werkstätte:

Während des Werkstattunterrichts sind die SchülerInnen zum Tragen einer Arbeitskleidung und geschlossenem Schuhwerk (keine Sandalen, Turn- oder Holzschuhe) verpflichtet. Sie haben einen Haarschutz (Kappe, bei längerem Haar Haarnetz) mitzuführen und diesen bei Arbeiten an Werkzeugmaschinen zu tragen. Ausgenommen von dieser Regelung sind dabei einige Werkstätten, der unterrichtete Lehrer gibt Auskunft.

Die Arbeitskleidung ist regelmäßig zu reinigen und stets in Ordnung zu halten. 
Für Wertsachen und Kleidungsstücke sind während der Benützung der Werkstätten eigene Schließfachschränke vorgesehen, die mit einer 2-Euro Münze (Münze wird rückerstattet) aktiviert werden können. Wertgegenstände dürfen in der Garderobe nicht ungesichert zurückgelassen werden.

5. Werkzeug und Arbeitsbehelfe:

Die SchülerInnen sind für die ihnen überlassenen Werkzeuge voll verantwortlich, haben diese bei Unterrichtsbeginn sofort zu kontrollieren und Fehlbestände dem Lehrer zu melden.

Alle SchülerInnen haben sich der größten Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit beim Verbrauch von Werkstoffen zu befleißigen.
Mutwillig und unter Gewaltanwendung beschädigte Werkstoffe, Werkzeuge, Maschinen und Anlagen müssen ersetzt werden; außerdem muss der Schuldtragende mit Disziplinarmaßnahmen rechnen (gilt auch für „beschmieren, ritzen oder einbrennen“ des Inventars).
Das Entfernen jeglicher Werkzeuge und Werkstoffe aus den Werkstätten ist strengstens untersagt.

Die im Unterricht hergestellten Erzeugnisse sind Eigentum des Staates. Für den Erwerb von SchülerInnen - arbeiten durch SchülerInnen gelten die Bedingungen der einschlägigen Erlässe des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, die bei der Werkstättenleitung zu erfragen sind.

6. Mitschriften:

Alle SchülerInnen haben ein Werkstättenheft zu führen, in welches sie alle Arbeiten, die sie in der Werkstätte ausgeführt haben, stichwortartig und unter Verwendung von Skizzen eintragen (siehe „Richtlinien für die Führung des Werkstättenheftes"). Nähere Anweisung durch den unterrichtenden Lehrer.

7. Ordnung und Sauberkeit in den Werkstätten

Schäden an Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen (besonders elektrische Anlagen), sowie Abgänge an Werkzeugen, Werkstoffen usw. sind sofort dem unterrichtenden Lehrer zu melden. Die zur Verfügung gestellten Unterrichtsmittel (Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Werkzeichnungen etc.) müssen ebenso wie Wände, Böden, Türen und sämtliche Einrichtungsgegenstände schonend behandelt werden; bei mutwilliger Beschädigung besteht Schadenersatzpflicht.

Maschinen, Einrichtungen und Vorrichtungen sind nach ihrer Benützung sofort zu reinigen; alle nicht mehr benötigten Arbeitsbehelfe und Werkzeuge müssen an den für sie bestimmten Platz zurückgebracht werden.

Lebensmittel dürfen in den Werkstätten nicht konsumiert werden.

Arbeitsabfälle sind in die vorgesehenen Behälter zu geben (Mülltrennung).

Zu der vom Lehrer angegebenen Zeit vor Unterrichtsschluss haben alle SchülerInnen ihre Werkzeuge und Arbeitsstücke sorgfältig zu verwahren bzw. gekennzeichnet abzugeben, ihren Arbeitsplatz und die Werkstätte zu reinigen.

Nach dem Aufräumen der Werkstätte, aber auch vor Pausen haben sich die SchülerInnen im Waschraum zu reinigen. In den Wasch- und Garderoberäumen ist Ordnung zu halten.

Das Verlassen der Werkstatträume, besonders zum Besuch des Buffets ist nur mit Hausschuhen, in keinem Fall mit schmutzigen Arbeitsschuhen zulässig.

8. Sicherheit am Arbeitsplatz (Unfallverhütung)

· In jeder Werkstätte besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Es sind daher alle Unfallverhütungsvorschriften genau einzuhalten und die Weisung der Lehrer sofort und gewissenhaft zu befolgen!

· Ringe, Schmuckketten und dergleichen dürfen in den Werkstätten nicht getragen werden (Armbanduhr – Bruchgefahr).

· Bei Arbeiten, die eine Gefährdung der Augen mit sich bringen, ist besondere Vorsicht am Platz. Der vorgeschriebene Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild u. dgl.) ist unbedingt zu verwenden!

· Das Arbeiten an Anlagenteilen, die unter elektrischer Spannung stehen, ist Schülern grundsätzlich verboten (Sicherheitsregeln einhalten). Eingeschaltet wird nur vom Lehrer!
· Das Heben und Transportieren schwerer Lasten darf nur auf Anordnung des Lehrers in seinem Beisein durchgeführt werden.
Spielereien, Neckereien und Zänkereien können den Urheber sowie andere gefährden und sind daher verboten. 

· Über körperliche Gebrechen und gesundheitliche Mängel ist dem Lehrer vor Arbeitsbeginn zu berichten.

9. Arbeiten an Maschinen Geräten und Anlagen

Jede Inbetriebnahme einer Maschine oder Anlage bedarf der Genehmigung des Werkstattlehrers. Alle erforderlichen Schutzvorrichtungen sind zu verwenden und auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Diesbezügliche Mängel sind sofort zu melden.

In Bewegung befindliche Maschinenteile dürfen nicht berührt werden (auch nicht schmieren oder reinigen).

Bei Spann-, Einstell-, und Reparaturarbeiten sind Maßnahmen zu treffen, die ein unbeabsichtigtes oder selbstständiges Einschalten verhindern.

Besonders bei Gruppenarbeiten (2 oder mehr SchülerInnen) an der Maschine haben alle sorgfältig auf die Einhaltung dieser Vorschriften zu achten!

Vermeide das Ansprechen von Personen (Schülerkolleginnen/Kollegen) die/der mit gefährlichen Maschinen arbeitet.

Es ist aus Sicherheitsgründen den Anweisungen des Werkstattlehrers ausnahmslos Folge zu leisten!

10. Schadensfall

Vor der Inbetriebnahme einer Maschine oder Anlage wird vom jeweiligen Werkstattlehrer eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt. 

Bei einem Unfall sollte daher jeder in der Lage sein, die Stillsetzung einer Maschine bzw. die Abschaltung einer Anlage (Drücken des Not/Aus- Schalters) vorzunehmen oder eine Hilfemaßnahme zu veranlassen.

Bringe Dich niemals selbst in Gefahr!!!
Sollte ein Schadensfall auftreten (Unfall, Brand, Explosion und dergleichen) ist den Weisungen der Schulorgane unbedingt Folge zu leisten!

Auch kleine Unfälle (Schnitt...) sind unverzüglich dem Lehrer zu melden.

In jeder Werkstätte befindet sich ein Verbandskasten.

11. Unterrichtsversäumnisse:

Der Besuch des Werkstättenunterrichtes ist Pflicht.

Ein Versäumnis wird lt. §20/4 des SCHUG geregelt und es kann, wenn ein SchülerInn im praktischen Unterricht mehr als das 8-fache der wöchentlichen Stundenzahl (dies kann auch durch eine Krankheit verursacht werden) in einem Unterrichtsjahr versäumt, zur Nichtbeurteilung in diesem Gegenstand führen.

12. Vorzeitiges Verlassen des Unterrichts
Die Werkstattzeiten werden so koordiniert, dass ein rechtzeitiges Erreichen der öffentlichen Verkehrsmittel gewährleistet ist. Es besteht kein Anspruch auf vorzeitiges Verlassen des Werkstättenunterrichts.
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